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Information zur Abfallwirtschaft 
 

Zuschuss für Mehrweg-Windeln 

 

Mehrweg statt Einweg 
 
Dieser Gedanke soll durch einen einmaligen Zuschuss des Landkreises ins Bewusstsein der 
Bürger/innen gerückt werden! 
 
Gebrauchte Einwegwindeln stellen eine der größten Einzelfraktionen des gesamten Restmülls dar. Denn 
mehr als 4000 Windeln pro Kind fallen im Wickelalter an und diese müssen über die Restmülltonne 
entsorgt werden. 
 
Ein Grund, über Alternativen nachzudenken, denn Mehrweg-Windeln helfen sparen und entlasten die 
Umwelt. 

 
Mehrweg-Windeln sind waschbar und damit bis zu 500 mal wieder verwendbar. Mit der Nutzung eines 
Wickelsystems oder eines Waschdienstes leisten Sie einen Beitrag zur Reduzierung der Abfallmenge in 
unserem Landkreis. 
  
Auch bei Einbeziehung der Waschkosten bleibt Ihnen ein finanzieller Vorteil. Dieser wird um so größer, 
wenn Sie Ihr Wickelsystem für ein zweites oder drittes Kind benutzen. Zudem lassen sich gebrauchte 
Mehrweg-Windeln sehr gut privat verkaufen. 

 
Was wird gefördert? 

 
Der Landkreis Aichach-Friedberg fördert die Verwendung von Mehrwegwindeln für Kleinkinder und bei Personen 
mit Inkontinenz. Aus diesem Grund wird der Erwerb von Mehrwegwindeln oder die Benutzung von 
Windelwaschdiensten bezuschusst. 
 

Wie hoch ist der Zuschuss? 
 
Der Zuschuss ist eine freiwillige Leistung des Landkreises. Gewährt wird ein einmaliger Pauschalbetrag in Höhe 
von 50,00 € für die gesamte Windelzeit.  

 
Wer erhält den Zuschuss und wie kann er beantragt werden? 
 

 Kinder in den ersten drei Lebensjahren, die im Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet sind und wohnen 
(Bestätigung Einwohnermeldeamt und Geburtsurkunde). 
 

 Inkontinente Personen, die im Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet sind und wohnen 
(Bestätigung Einwohnermeldeamt und ärztliches Attest). 

 
Der Landkreis gewährt einen einmaligen pauschalen Zuschuss von 50,00 €. Bei der Beantragung müssen 
Aufwendungen von mindestens 100,00 € (Nettobetrag) mit Originalrechnung nachgewiesen werden. Private 

Quittungen werden nicht anerkannt. 
 
Der Zuschuss kann mit rückseitigem Formular direkt beim Landratsamt beantragt werden. Einfach den Antrag 
ausfüllen und mit den Nachweisen an die vorgedruckte Adresse übermitteln. 
 
 

Wie wird der Zuschuss ausbezahlt? 
 
Der Zuschuss wird auf die Kontoverbindung überwiesen, die Sie auf umseitigem Antrag angeben. 

 

Weitere Informationen:   Telefonnr.: 08251 / 92 3422 
Landratsamt Aichach-Friedberg 
Sachgebiet Abfallwirtschaft   Fax:      08251 / 92 4914 
Münchener Straße 9    E-Mail:  abfallwirtschaft@lra-aic-fdb.de  
86551 Aichach      Stand: Januar 2024 

mailto:abfallwirtschaft@lra-aic-fdb.de


Allgemeines/Formulare/Formulare NEU/Windelzuschuss 

 
 

                       

Antrag auf Zuschuss für Mehrwegwindeln 
zurück an: 

 
 
 

Landratsamt Aichach-Friedberg 
Kommunale Abfallwirtschaft 
Münchener Straße 9 
86551 Aichach 
 

 
 
 
Vor- und Nachname des/der Antragsteller/in: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Straße:                    Postleitzahl, Ort: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Bank:        BIC (Bankleitzahl): 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
IBAN (Konto-Nummer): 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
Name des Kindes/Windelnutzers :    Geburtsdatum des Kindes/Windelnutzers: 

 
 
……………………………………………………………………………………………………….......…. 

 
Kaufsumme für Mehrwegwindeln:             € 
 
 

Ich bin mit Hauptwohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg gemeldet und an die öffentliche Abfallentsorgung im 
Landkreis angeschlossen. 
Ich verpflichte mich, Abfälle durch Einwegwindeln zu vermeiden, indem ich Mehrwegwindeln verwende. Ich bin 
bereit, das an mich überwiesene Geld sowie die Bearbeitungsgebühren zurückzuzahlen, wenn sich herausstellt, 
dass ich diese Selbstverpflichtung nicht einhalte. 

 
Die Originalquittungen für den Kauf der Mehrwegwindeln und eine Kopie der Geburtsurkunde 
des Kindes bzw. ein Attest über das Vorliegen einer Inkontinenz habe ich beigefügt.  
 
Datum      Unterschrift Antragsteller/in 
 
 

 
 
Bewilligungsvermerk des Landratsamtes    Zahlungsanweisung des Landratsamtes 

 
 
Es wird ein einmaliger Zuschuss von  50,00  Euro bewilligt.  Zur Zahlung angewiesen am: 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Datum        Unterschrift Sachbearbeiter/in:    Unterschrift Sachbearbeiter/in: 
 


